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König die Anklage wegen Verrätherei und seine Stellung vor einen sogenann¬
ten hohen Justizhof (4. Jänner 1649). Derselbe bestand aus 133 dazu
ernannten Personen, von welchen jedoch die Hälfte nicht erschien; unter den
übrigen waren Croinwell, Jreton, Harrison mit mehreren anderen

Kriegshäuptern die Vordersten.
Unter vielen persönlichen Mißhandlungen schleppte man Karl vor dieses

freoelhaste Gericht; das ganze Verfahren war gewaltthätig, jeder wesentlichen
Rechtsform Hohn sprechend. Am 17. Jänner sprachen die Bösewichter das
Todesurtheil über den König, nicht achtend der heiligsten Rechte, nicht der

Kümmerniß des von seiner Verblendung allmälig zurückkehrenden Volkes, nicht
der Fürbitten vieler fremden Gesandten und Mächte. Am 30. Jänner litt
Karl den Tod durch Hcnkershand, öffentlich vor seinem Pallaste von Whitc-
hall, mit Entschlossenheit und Würde. Die Nation versank in Trauer und
Grauen. Europa erschauderte ob der unerhörten That.

Siebentes Kapitel.

Geschichte des Nordens und Ostens.

8- 1.
Ende der kalmarischcn Union. Christian II. Gustav Wasa.

Mit den unter sich innig zusammenhängenden Geschichten der bis jezt
ausgeführten südlichen und westlichen Staaten standen jene des Nor¬
dens und Nordostens in nur geringer Verbindung. Die Interessen der

skandinavischen und jene der slavischen Reiche blieben auf ihre eigenen
wechselseitigen Berührungen und auf jene ihrer nächsten Umgebungen beschränkt.
Ihre Geschichte fließt noch in einem besonderen Rinnsale.

Die kalmarische Union, welche die drei skandinavischen Reiche zu
einem Staatskörper vereinigen sollte, aber auf wankender Grundfeste erbaut
war, erfuhr endlich, am Anfang des vorliegenden Zeitraumes, ihre völlige
Auflösung. König Christian II. (1313), Enkel desjenigen Grafen Chri¬
stian von Oldenburg und Delmenhorst, welcher aus seinem Hause der
Erste den dänischen und norwegischen Thron bestiegen, und Sohn Jo-
hann's, der dabei auch Schweden, doch mit zweifelhafter Hoheit regiert
und zulezt wieder verloren hatte, veranlaßte durch Meineid und Grausamkeit


